
Mobile Beratung für Sexarbeiterinnen 
und Sexarbeiter („MAGDALENA“)

0170 3735827 oder 0176 16279073
magdalena@awo-sachsenanhalt.de

Fachstelle gegen Frauenhandel und 
Zwangsverheiratung („VERA“)

0170 6809474, 0170 3101367 oder 0176 1679087
vera@AWO-LSA.de

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
08000 116016      
www.hilfetelefon.de (Chat)

Hilfetelefon „Gewalt an Männern“
0800 1239900      
www.maennerhilfetelefon.de (Chat)

Polizei: 110      
Rettungsdienst: 112

Hilfetelefon „Schwangere in Not“
0800 4040020     

Telefon-Seelsorge
0800 1110111, 0800 1110222 oder 11612      

BERATUNGSSTELLEN
Beratungs- und Hilfsangebote
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GESUNDHEITLICHE BERATUNG
nach dem Prostituiertenschutzgesetz

NOTRUFNUMMERN
Wichtige Rufnummern für den Notfall



durchgeführte Beratung aus, die bei der Ausübung der 
Tätigkeit stets mitgeführt werden muss. Gesetzlich 
ist dies in § 10 des Prostituiertenschutzgesetzes 
verankert. 

ABLAUF DER BERATUNG
Von der Anmeldung bis zur Beratung

 
Die Anmeldung zur Beratung erfolgt telefonisch oder 
via E-Mail beim Gesundheitsamt. Zur Beratung ist ein 
gültiges Personaldokument vorzulegen und bei Bedarf 
ein Dolmetscher mitzubringen. 

Die Beratung selbst dauert ca. 60 Minuten. Sie 
orientiert sich an der persönlichen Lebenssituation 
und beinhaltet das Angebot einer kostenlosen 
und anonymen Testung auf sexuell-übertragbare 
Krankheiten sowie die Vermittlung von Impfungen. 
Nach erfolgter Beratung werden eine Bescheinigung 
ausgestellt und Informationsmaterialien ausgehändigt.

KONTAKT
Landkreis Wittenberg - Gesundheitsamt

03491 806-2517
diana.henska@landkreis-wittenberg.de

LEITBILD
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

Der Schutz und die Förderung der Gesundheit der 
gesamten Bevölkerung sind die Kernaufgaben 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das 
Gesundheitsamt bietet für Personen, die als 
Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit 
aufnehmen wollen, eine gesundheitliche Beratung an. 

Dabei werden Themen wie sexuell übertragbare 
Krankheiten, Verhütung, Schwangerschaft sowie 
Risiken von Alkohol- und Drogenmissbrauch 
besprochen - bürgernah, kompetent und vertraulich. 

RECHTLICHER HINTERGRUND
§ 10 des Prostituiertenschutzgesetzes

Die Teilnahme an einer gesundheitlichen Beratung ist 
für alle Personen, die als Prostituierte tätig sind, vor 
Beginn der Tätigkeit sowie in regelmäßigen Abständen 
vorgeschrieben. Bei Personen unter 21 Jahren findet 
die Beratung jedes halbe Jahr statt und bei Personen 
über 21 Jahren jährlich. Das Gesundheitsamt stellt 
der beratenen Person eine Bescheinigung über die 

HINWEIS
 
Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr 
zu erfahren und aktuelle Informationen 
zu erhalten.

www.landkreis-wittenberg.de
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